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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1997

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

FrG 1993 §18 Abs1;

FrG 1993 §18 Abs2 Z2;

KFG 1967 §64 Abs1;

Rechtssatz

Das Vorbringen des Fremden, er erfülle sehr wohl die tatsächlichen Voraussetzungen zum Lenken eines

Kraftfahrzeugs, vermag seinen Verstoß gegen § 64 Abs 1 KFG nicht zu rechtfertigen, da gerade das Nichtbestehen der

österreichischen Führerscheinprüfung Zweifel an seiner Zuverlässigkeit beim Lenken eines Kraftfahrzeuges entstehen

läßt.
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